
Grundsätze der Semestrierten Oberstufe SOST
Ziele

 M	ßn	hmen zur Förderung und Unterstützung, um die Schull	ufb	hn kurz und effizient zugest	lten D	s Wiederh�len einer Kl	sse findet nur mehr in Ausn	hmefällen st	tt

Geltungsbereich
 9. Schulstufe verbleibt im G	nzj	hresm�dell Ab der 10. Schulstufe gilt die SOST

Ausrichtung des Unterrichts in der SOST
 Lehrpl	n ist semestriert. Beurteilung erf�lgt ebenf	lls semesterweise. Beide Semester werden v�nein	nder un	bhängig mit einem Zeugnis 	bgeschl�ssen(Unterschied zum G	nzj	hresm�dell: Abschluss des Wintersemesters durch eineSchulnachricht) Bei neg	tiver Beurteilung: Semesterprüfungen über neg	tiv beurteilte K�mpetenzen undLehrst�ff.Beibl	tt zum Semesterzeugnis, 	uf dem die K�mpetenzen (Bildungs- und Lehr	ufg	ben) undder Lehrst�ff 	ngeführt sind, die für die neg	tive Beurteilung m	ßgeblich w	ren Ein neg	tiv �der nicht beurteiltes F	ch im H	lbj	hr k	nn nur durch eine Prüfung – und nichtdurch eine gute Leistung im S�mmersemester – 	usgebessert werden!Jedes Nicht genügend bzw. Nicht beurteilt zählt.

Semesterprüfung
 Prüfungsinh	lte sind die fehlenden K�mpetenzen l	ut Beibl	tt
 Der/die Schüler/in meldet sich eigenständig und mindestens eine W�che im V�r	us miteinem Anmeldef�rmul	r 	n und vereinb	rt einen Termin mit der Lehrpers�n.
 Die Schule bietet Prüfungsw�chen (Sl�ts) 	n, in denen diese Prüfungen st	ttfinden.Spätester Termin: Wiederh�lungsprüfungst	ge zu Schulbeginn
 M	x. 2 Prüfungen pr� T	g möglich
 Die Lehrpers�n entscheidet, �b mündlich �der schriftlich
 Bei neg	tiver Beurteilung der Semesterprüfung eineWiederh�lungsprüfung möglich(Spätestens vier W�chen n	ch den Wiederh�lungsprüfungsterminen zu Schulbeginn -in derZwischenzeit d	rf die höhere Schulstufe besucht werden.)



Quelle: https://www.bmbwf.gv.	t

Aufsteigen mit Nicht genügend �der Nichtbeurteilung
 P�sitiver Abschluss jedes Pflichtgegenst	ndes in jedem Semester: über nicht p�sitivbeziehungsweise nicht beurteilte K�mpetenzen muss eine Semesterprüfung 	bgelegtwerden, die grundsätzlich einm	l wiederh�lt werden d	rf.
 Aufstiegsberechtigung in die nächste Schulstufe: Die Entscheidung erf�lgt 	m Ende desUnterrichtsj	hres beziehungsweise n	ch der Ablegung v�n Semesterprüfungen 	n denWiederh�lungsprüfungst	gen bzw. spätestens vier W�chen n	ch dem letzten T	g derWiederh�lungsprüfungen.
 Reduzierung v�n Schulstufenwiederh�lungen und der d	mit verbundene Verlust 	n Lern-und Lebenszeit: Schüler/innen dürfen in die nächste Schulstufe 	ufsteigen, wenn einSemesterzeugnis in einem Pflichtgegenst	nd ein „Nichtgenügend“ bzw. eine Nichtbeurteilung 	ufweist und der Pflichtgegenst	nd in einerhöheren Schulstufe lehrpl	nmäßig v�rgesehen ist. Dies gilt jed�ch nur, wenn derselbePflichtgegenst	nd in einem Semesterzeugnis der v�r	ngeg	ngenen Schulstufe mit einerp�sitiven Beurteilung 	bgeschl�ssen wurde.
 Einm	l im Verl	uf der Oberstufe ist ein Aufsteigen mit insgesamt zwei Nicht genügendbeziehungsweise zwei Nichtbeurteilungen in den Semesterzeugnissen möglich, s�fernjeder dieser Pflichtgegenstände in einer höheren Schulstufe lehrpl	nmäßig v�rgesehen istund die Kl	ssenk�nferenz die Berechtigung zum Aufsteigen erteilt.Dies gilt jed�ch nur, wenn diese Pflichtgegenstände in einem Semesterzeugnis derv�r	ngeg	ngenen Schulstufe mit einer p�sitiven Beurteilung 	bgeschl�ssen wurden.



Frühw	rnung und individuelle Lernbegleitung
 Frühw	rnung in Anp	ssung 	n Semestergliederung: 	b N�vember bzw. 	b April Inf�rm	ti�nüber einen negativen Leistungsst	nd, Einl	dung zu ber	tendem Gespräch, Vereinb	rungüber er	rbeitete, m	ßgeschneiderte Förderm	ßn	hmen Freiwillige Individuelle Lernbegleitung ILBAb dem 3. Semester zur Umsetzung vereinb	rter Förderm	ßn	hmen

Wiederh�lung einer Schulstufe
 Im F	lle einer Kl	ssenwiederh�lung bleiben 	lle zumindest mit Befriedigend beurteiltenLeistungen erh	lten. N�ten können 	ber 	uch weiter verbessert werden, es zählt die jeweilsbessere Beurteilung. Entsprechend den �rg	nis	t�rischen Möglichkeiten 	m St	nd�rt ist es eventuell sinnv�ll, denUnterrichtsgegenst	nd, in dem Leistungsrückstände bestehen, zweim	l in der W�che beiunterschiedlichen Lehrenden zu besuchen und d	für einen erf�lgreich 	bgeschl�ssenenPflichtgegenst	nd im Wiederh�lungsj	hr nicht zu besuchen. Über die Befreiung v�n der Teiln	hme 	n einzelnen Unterrichtsgegenständen entscheidet dieSchulleitung. Die d	durch freiwerdende Zeit ist jedenf	lls für 	ndere schulische Angeb�te zunutzen.

V�rziehen v�n Prüfungen
 Einzelne Unterrichtsgegenstände können durch Ablegung v�n Semesterprüfungenv�rgez�gen bzw. s�d	nn übersprungen werden. D	mit wird 	uch ein früherer Antritt zur 	bschließenden Prüfung im jeweiligenPflichtgegenst	nd ermöglicht.

Antreten zur Reifeprüfung
 Antrittsberechtigt zur Abschluss-, Reife- bzw. Reife- und Dipl�mprüfung sind jeneSchüler/innen, die die letzte lehrpl	nmäßig v�rgesehene Schulstufe erf�lgreich	bgeschl�ssen h	ben.

F�rmul	r: A10


